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RS Vwgh 1992/1/21 91/05/0239
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1992

Index

L37153 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Niederösterreich

L81703 Baulärm Umgebungslärm Niederösterreich

L82000 Bauordnung

L82003 Bauordnung Niederösterreich

20/05 Wohnrecht Mietrecht

Norm

BauO NÖ 1976 §113;

BauRallg;

MRG §30 Abs2 Z15;

Rechtssatz

Ein Abtragungsauftrag steht einer Beseitigung bestehender Baugebrechen, die Anlaß für den Abbruchauftrag waren,

nicht entgegen; die Eigentümer der Baulichkeit können auf Grund eines privatrechtlichen Titels ja sogar zur

Wiederherstellung des Mietgegenstandes verpflichtet werden.
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